
E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2005, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 samt Überschrift lautet: 
„Besuch von im Ausland gelegenen Schulen 

§ 13. (1) Mit Bewilligung des Bezirksschulrates können schulpflichtige Kinder österreichischer 
Staatsbürgerschaft die allgemeine Schulpflicht auch durch den Besuch von im Ausland gelegenen Schu
len erfüllen. Das Ansuchen um die Bewilligung ist von den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 
des Kindes beim Bezirksschulrat einzubringen. Der Bezirksschulrat hat die Bewilligung jeweils für ein 
Schuljahr zu erteilen, wenn der Unterricht an der ausländischen Schule jenem an einer der im § 5 genann
ten Schule mindestens gleichwertig und kein erziehungs- und bildungsmäßiger Nachteil für das Kind 
anzunehmen ist. 

(2) Schulpflichtige Kinder, die die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, können die all
gemeine Schulpflicht ohne Bewilligung durch den Besuch von im Ausland gelegenen Schulen erfüllen. 
Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes haben jedoch den beabsichtigten Besuch 
einer solchen Schule dem Bezirksschulrat vor Beginn eines jeden Schuljahres anzuzeigen. 

(3) § 11 Abs. 4 findet sinngemäß Anwendung. Der Bezirksschulrat hat von einer Prüfung gemäß 
§ 11 Abs. 4 abzusehen, wenn der zureichende Erfolg durch die Vorlage von Zeugnissen öffentlicher oder 
diesen gleichzuhaltender Schulen glaubhaft gemacht wird. 

(4) Gegen die Entscheidungen des Bezirksschulrates gemäß Abs. 1 und 3 ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig.“ 

2. § 28a entfällt. 

3. Dem § 30 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBl. I Nr. xxx/2005 treten wie folgt in bzw. außer Kraft: 
1. § 13 samt Überschrift tritt mit 1. September 2005 in Kraft; 
2. § 28a tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt außer Kraft.“ 


